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— iib'f

«nd der Finanzminister schlage» die Genehmigung der.

selben vor; und der Voll;. Nach, indem er ihren Vor-
schlag unterstüzt, ladet Sie em, B. G., diese Ver-
kànffe i» ratificieren.

Die Pctiiwneiicommißion berichtet über folgende

Gegenstände:

1. Michel Schlegel aus dem Distrikt Werdeuberz,
bewarb stch zu Ende des vorigen Jahrs bey der Voll,
ziehuag um den Nachlaß einer Busse von 150 Lvuisb'or,
tic seinem Sohn als Anstifter einer Insurrektion, von
dein Canlonsgericht Linlh unterm -6. April 1799 auf-
eUegt wurde, und die der Vater, als Bürge seines

Sohns, zu bezahlen versprach. Der Vollz. Nach wies

unterm 6. Dec lezthin diese Bitte ad, aus Grund, daß

die Insurreklionskösten billig von denjenigen getragen
werden sollen sô dieselben veranlaßt haben. Gerichtlich
um Bezahlung angesucht, wendet stch der Vater Schle-
g-l m t der ucmlichen Nachlaßbilte nun an den geftzg.

Nach.

Di. Pet. Commißion glaubt, da die Erlassung von
eine.> a genommenen Strafurtheil anders nicht als auf
dem Weg der Begnadigung erlanget werden könne —
so könne der gefezgedendc Rath ohne Vorschlag der

Vollziehung, in das Begehren des Vaters Schlegel
nichl eintreten. Angenommen.

2. Die Gemeinde Lauperswy! im Distrikt Langnau,
erhob bisher ihre Armenteil einerseits von allen Lie-

geisschasten innert dem Gemeindsbezirk, ohne Rükstcht

auf die Person des Eigenchümers — anderseits von
dem fruchtbaren Vermögen eines jede» Gemeindsbür.

gers, wo stch derselbe immer befinden mag. Nun weigern
sich tic auswäris sich aufhallenden Gcmeindsdürger,
länger von ihrem fruchtbmen Vermögen die Aniientcll
zu entrichten : vorgebend, daß sie bereits von derjenigen

Gemeinden, hinler weichen sie sitzen, dafür angelegt

werden. — Umgekehrt dann wollen die hinter Laupcrswyl
sitzenden Äußern dieser Gemeinde., nichts von ihrem
fruchtbaren Vermögen entrichten, weitste, nach ihren»

Vorgeben, von ihren Bürgergemeinden dafür angelegt

werden.

In dieser Verlegenheit in welcher sich mehrere Ge-

munden befinden, während welcher der Arme leidet,
und der Peivateigcnnuz mit eitel» Ausstüchten sein Spie!
treibt, bitter die Gemeinde Lanpcrswrzl mir Beförderung
um eiue bestimmte Richtschnur. Die Pet. Commißion
trägt an, dieses Begehren der Munizipalitälscommißion
ill überweisen. Angenommen..

Z. à'ch.einen SMiKus-Schlußvon »760 lvavd

der Gemeinde Rüßegg, im Distr. Muri bewilliget, ihr
damals von der Gemeinde A n abgesondertes Gemein?,
gut nach ihrem Bcsterechlen zu benutzen. Die Gemeinde
Reusegg theilte hierauf die Benutzung ihrer Altmant in
9 Gerechtigkeiten ab; jczt aber wünschen alle Theilhaber
an der Allmenl einstimmig, solche durch das Loos erb-

eigenthümlich unter sich zu vertheilen, und bitten sich

zu dem Ende, iufolg Gesetzes vom 1 ;. Dec., die Vewi!-
liglmg des gesczgcbendcn Raths aus.

Die Pctiiwncommißio» trägt an, dieses Begehren-

tcr staatswirthschaftüchcn Commißion zur Prüfung zu-
überweisen. Angenommen.

4. Die Central - Munizipalität. Altdorf beschwert sich'

über die bisher bey ihnen ungewohnte Größe der neuen

Gcrichtsg.buhren, und birtct um eine Verminderung
derselben für ihren verarmten Bezirk. — An die Voll--

zichnng.

Am 27. Febr. war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, 28. Febr.
Präsident: U st cri.

Folgende Zuschrift der Munizipalität Arau wird?

verleseii:
B-Gesezgcber! Sowohl durch den eben abgèschloif

sscn Frieden zwischen der fränkischen Republik und O st»

reich, welcher unsere Republik sichert, und dem hrloe-

tischen Volk das Reckt ertheilt, sich selbst eine Verfassung'

gebe» zu können, mit Hosmmg besserer Aussichten be-

lebt, als aber durch Ihre republikanische» Gesinnungen'

aufgemuntert, erlauben wir uns, gleich unser» wakem'

und biedern Brüder» des Cantons Walbstätten Ihnen'
B. Gesezgeber, unsere innigsten Wünsche zu eröffnen,-

Die Forts, folgt.

Mannigfaltigkeiten.
Zuschrift von dm sämmtlichen Autoritäte-N

und Gemeinden des Cantons Schaffhausetll
an den Vollziehnngsrath.

B. Vollz. Räthe Kaum werden wir durch die läng«'-

ersehnte Friedensnachrichl und durch die Hofnung er?-

freut, von den paciscirenden Mächten für 11»abhängig'

und neutral erklärt zu werden, a!S neue Gerüchte einen'

großen Theil unserer Mitbürger brimruhigen, als soll,-

tenwirv von .ß»e lvcticn los g eri sse n wìr-'-
den. Es geschieht in disser ihrem Namen, daß à'



4 4

àislrhendt Erklärung von uns geben! Wir beruhigen

uns vorerst darüber, daß unsere helvetische Mitdrüder,
der alten Bundcstreue ihrer Pflichten, die sie gegen

uns Haben, und ihres eigenen Vortheils so weit nicht

vergessen werden, ein frevgedornes Volk, das seine Frey-

heil durch nichts verwirkt hat, dessen Voreltern auf
die friedlichste unschuldigste Weist einst ihre Unabhän-

gigkeit erwarben, und nie jnm Schaden irgend eines

ihrer Nachbarn mißbrauchten — seiner Freyheit und

seiner Unabhängigkeit zu beraube» ; daß sie die mannig.
faltigen Vortheile, welche der Canton Schasshaustn

dem gemeinen Vaterlandc gewährt, nicht fo ganz miß-

kenne»; daß endlich auch die Regierung sich niemals

werde beygehen lassen, zu einer solchen Trennung des

helvetischen Staatskörpers sich auch nur einigermassen

befugt zu halten. — Wir sind nicht ein von den alten

Eidgenossen erobertes Land, daS erst in den neuern

Zeilen in die Zahl der Cantone aufgenommen worden

wäre. Wir waren, vor dieser unserer Aufnahme in den

Schweizcrbund, eine freye Reichsstadt: feit 450 Jahren
mir einzelnen Städten, und mm feil vollen dreyhundert

Iahren < und nachdem unsere Vorfahren ihre gänzliche

Unabhängigkeit erworben hatte», auf ewig mit allen

Ständen löblicher Eidgenoßschaft verbunden; ein Glut,
das nnstre Vorfahren, wie ein gleichzeitiger Beschicht,

schreib» sagt verdienten, » um ihrer ehrlicher und red-

sicher Thaten willen, und daß sie sich vor an den Eid.

„ genossen so redlich gehalten hatten. « Denn oft zog

unser Panncr mit ihnen zu den schwersten Kämpfen,

und mit ihrem Blut und Gold half die Bürgerschaft von

Schaffhausen den Eidgenossen ihre Freyheit und Unab-

hängigkeit erringen und verfechten; Freute und Leid

habe» in den vergangenen vier Jahrhunderten Eure und

unfre Vorsahren mit einander getheilt; als redliche Män-

uer haben sie den Schwur des ewigen Bundes heilig

gehalten ; nie, so lange er dauerte,-hat Schaffhausen

nöthig gehabt, den Beystand ihrer Eidgenossen anzu-

ruffen, um in ihrem Innern Ordnung und Ruhe zu

schaff.» ; nie haben wir, obgleich wir ein Grenzort wer.

ren, unstre Eidgenossen in Kriege vcrwikelt; nie ihnen

Anlaß zur Klage über uns gegeben ; während der jezigcn

Revolution haben wie dem gemeinen Wesen jedes Opfer,

das die neue Verfassung von uns forderte, gebracht.

Als friedfertige Leute haben wir auch von unsern biedern

deutschen Nachbarn zu allen Zeiten Achtung, Zutraue»'

und treue Theilnahme an iedcm unstrer Schikfale ge-

nossen. — Wenn wir gleich die traurige Lage unsers

theuren Vaterlandes nur allzugul kennen, und an feinem

gegenwärtigen Unzlük und der in demselben herrschende»

Verwirrung an unserm Theil auch mit leiden; wen»

wir gleich überzeug: sind, daß die Heilung feiner vi-lfa.
chen Wunden, erst in vielen Jahren und unter besonder!

glüklichen Umständen vollendet werden kann: so ist

doch, in Hoffnung besserer Zeilen, unser ernstliche

Wunsch und Wille, den wir hiemlt im Namen unserer j

Mitbürger zu Sradl und Land vor dem ganzen Vaicr.
land u. vor der Nachwelt erklären : d a ß w i r S chivei.

zer se y n u n d dle i b e n w 0 I en ; und so wie ei

sich unsere Väter im Jahre -;->i gegenseitig zusagten,

so erklären wir es nun Euch mit unverändertem Smni
daß wir nie mit unserm Willen die Verbindung ans-

geben wollen, die so viel Jahrhunderte zu unserm Wi
und Ruhm unter uns bestanden hat, und daß wir ferner

Glük und Unglük mit Euch theilen wollen i

Mgestunter Appeuzeller Hoffnung.
Durch einen geistlichen Hirten un»

politischen Seher den azsten Hör.
n u n g i 8 0 r e r regt.

(In der Appeuzeller Volkssprache.)

Io, es rukt, es rukl! 'swirl wieder Heller,

Bald send mer die alte» Appenzellcr;
Fröged nüz d'rno was andre wmd,
Wenn saü üs uo äüste Fryhäl lönd.

'sischt d'rvor so hantli böbsch gsi z'mchren:
Pura! abi, abi, mit de' Heeren»

Ond der Großbasch ufi — Landama —
Er ischt gär en tolia, siarcha Ma.

Ha! üs sät der Pfarrer z'Trogen artli,
Ond au 'sruchcn Buden Haniis und Barthli:
'sstg mit allem neuem Zug grad nüz —-
Ond die Manna Hand doch tolla Witz.

Jo d'r Pfarrer ischt ein Hagels Knüsli,
Bißt ond stecht d'r, wie die kiina Lüsli,
Uf das neue, lade Zug grad ras;
Ih verehr ein, män ih, d'rom en Käs.

Ns hat, wohrli Gott, der Herr i Trogen,
Liebe Landlüt, grad no nie a' g'logcn.
Doch het d' Frau für eh nöd 'sLandrccht zalt

Er kid minder för üs, man ih halt.
Alpinut.
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